
Aufgrund des § 55 Abs. 3 und 4 des
Hessischen Hochschulgesetzes vom 
14. De zember 2009 (GVBl. I S. 666) wird
verordnet:

§ 1

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Hochschule entscheidet über
Anträge auf Immatrikulation, Beurlau-
bung, Studiengangwechsel, Exmatrikula-
tion und Zulassung als Gasthörerin oder 
-hörer sowie über das Teilzeitstudium, die
Rückmeldung und von Amts wegen über
Widerruf, Versa gung und Rücknahme der
Immatrikulation sowie die Exmatrikulati-
on.

(2) Die Hochschule bestimmt die Form
der Anträge nach Abs. 1; sie kann für die
Einreichung der Anträge, für die Vorlage
der erforderlichen Unterlagen sowie die
Rück meldung Fristen festsetzen.

§ 2

Antrag auf Immatrikulation

(1) Der Antrag auf Immatrikulation ist
bei der Hochschule einzureichen.

(2) Die antragstellende Person ist ver-
pflichtet, der Hochschule folgende Daten
anzugeben:

1. Familienname, frühere Namen,

2. Vornamen,

3. Geburtsdatum,

4. Ort und Land der Geburt,

5. Geschlecht,

6. Anschrift,

7. Staatsangehörigkeiten,

8. gewünschter Studiengang oder ge-
wünschte Studiengänge, jeweils mit
Angabe des gewünschten Studienab-
schlusses, gegebenenfalls der Haupt-
und Nebenfächer oder der Module,
sowie Fachsemester, in das die an-
tragstellende Person eingestuft wer-
den möchte,

9. Fachbereich, in dem das Wahlrecht
ausgeübt werden soll,

10. Name, Anschrift und Art der bisher
besuchten sowie der gleichzeitig be-
suchten wei teren staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen
und Berufsakademien, die an ihnen
verbrachten Studien- oder Ausbil-
dungszeiten einschließlich der Ur-

laubssemester und der jeweils ge-
wählten Studien- oder Ausbildungs-
gänge,

11. Ergebnisse der bisher abgelegten
Vor-, Zwischen-, Abschluss- oder Mo-
dulprüfungen sowie der studienbe-
gleitenden Leistungskontrollen,

12. Datum des Erwerbs, Art und Ergebnis
der zum Studium befähigenden Qua-
lifikation sowie bei Erwerb in
Deutschland das Land und den Kreis,
bei Erwerb im Ausland den Staat, in
dem sie erworben worden ist,

13. besondere studiengangspezifische
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach
§ 54 Abs. 4 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes zu Beginn des Studi-
ums vorhanden sein müssen.

(3) Liegen Anhaltspunkte dafür vor,
dass die Angaben nach Abs. 2 Nr. 11 oder
12 unrichtig oder unvollständig sind, darf
die Hochschule im Einzelfall die Vorlage
weiterer Unterlagen fordern und nötigen-
falls über die bisher absolvierten Studien-
zeiten eine Ver sicherung an Eides statt
verlangen und abnehmen.

§ 3

Immatrikulation

(1) Die Einschreibung als Studierende
oder Studierender (Immatrikulation) er-
folgt in einen Studiengang und begründet
die Mitgliedschaft in der Hochschule. Stu-
diengang nach Satz 1 ist ein durch Prü-
fungsordnung geregeltes, in der Regel auf
einen ersten oder weiteren berufsqualifi-
zierenden Abschluss gerichtetes Studium
eines oder mehrerer Stu dienfächer. Bei
Lehramtsstudiengängen erfolgt die Ein-
schreibung für eine Fächerverbindung.
Als Studiengänge gelten auch Promoti-
onsstudien nach § 24 Abs. 3 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes.

(2) In zulassungsbeschränkten Studi-
engängen nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Errichtung ei-
ner gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 15. Dezember 2009
(GVBl. I S. 705) setzt die Immatrikulation
eine gesonderte Zu lassung entsprechend
den nach § 7 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung erlassenen Rechts-
verordnungen voraus. 

(3) Erfordert ein Studiengang oder eine
Fächerverbindung das Studium an einer
weiteren Hochschule, erfolgt die Immatri-
kulation an dieser als Zweiteinschreibung
durch Übermittlung der notwendigen per-
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sonenbezogenen Daten der oder des Stu-
dierenden zwischen den Hochschulen
von Amts wegen. Für die Zweiteinschrei-
bung ist kein zusätzli cher Verwaltungs -
kos tenbeitrag nach § 56 des Hessischen
Hochschulgesetzes zu erheben.

(4) Zur Immatrikulation sind folgende
Unterlagen vorzulegen:

1. Urschrift oder eine vollständige und
amtlich beglaubigte Abschrift der
zum Studium befähigenden Qualifi-
kation, erforderlichenfalls in einer be-
glaubigten oder von einer oder einem
öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscherin oder Dolmetscher oder
Über setzerin oder Übersetzer ange-
fertigten Übersetzung, oder der
Nachweis der Aufnahme in das Studi-
enkolleg der Hochschule,

2. sofern für den gewählten Studien-
gang Zulassungsbeschränkungen be-
stehen, der Zulassungsbescheid der
Hochschule, der Zentralstelle für die
Vergabe von Studienplätzen oder der
Stiftung für Hochschulzulassung,

3. erforderliche Nachweise über beson-
dere studiengangspezifische Kennt-
nisse und Fähig keiten, die nach § 54
Abs. 4 des Hessischen Hochschulge-
setzes zu Beginn des Studiums vor-
handen sein müssen,

4. erforderliche Nachweise über vor
dem Beginn des Studiums geforderte
Praktika, Kenntnisse und Fähigkeiten
nach § 20 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen
Hochschulgesetzes,

5. bei Studienbewerberinnen oder 
Studienbewerbern mit ausländischer
Hochschulzugangsberechtigung der
erforderliche Nachweis, dass ausrei-
chende deutsche Sprach kenntnisse
bestehen,

6. Nachweis über die Entrichtung fälli-
ger Beiträge nach § 9 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Studentenwerke bei
den Hochschulen des Landes Hessen
vom 26. Juni 2006 (GVBl. I S. 345), 
§§ 56 und 76 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes, fälliger Gebüh-
ren nach § 15 Abs. 4 des Hessischen
Hochschulgesetzes und fälliger Ent-
gelte nach § 16 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes,

7. Vorlage der Versicherungsbescheini-
gung nach § 2 der Studentenkran-
kenversiche rungs-Meldeverordnung
vom 27. März 1996 (BGBl. I S. 568),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407),

8. geeignete Nachweise über das Vor-
liegen der Voraussetzungen für eine
Einschreibung in der Form des Teil-
zeitstudiums,

9. bei der beantragten Einschreibung
für ein höheres Fachsemester auf-
grund von anrechenbaren Leistun-
gen eine Anrechnungsbescheinigung
durch die in der Prüfungsordnung
vorgesehenen Stelle,

10. bei Studienortswechsel das Studien-
buch mit Abgangsvermerk oder eine
Exmatrikula tionsbescheinigung der
zuletzt besuchten Hochschule,

11. im Falle eines Promotionsstudiums
die Bestätigung der hierfür nach der
jeweiligen Promotionsordnung zu-
ständigen Stelle über die Annahme
als Doktorandin oder Dokto rand.

Die Hochschule kann die vorgelegten Un-
terlagen einbehalten, sofern es sich nicht
um Urschriften handelt. Die Hochschule
kann das persönliche Erscheinen sowie
die Vorlage von Lichtbildern der antrag-
stellenden Person verlangen. Die antrag-
stellende Person hat sich auf Verlangen
durch Vorlage des Personalausweises
oder eines Passes auszuweisen. Wird nur
der Pass vorgelegt, kann die Hochschule
zusätzlich die Vorlage einer Melde -
bescheinigung verlangen.

(5) Sofern von Bewerberinnen und Be-
werbern mit ausländischen Vorbildungs -
nachweisen nach den Bewertungsvor-
schlägen der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen für den Hochschul-
zugang der Besuch eines Studienkollegs
mit anschließen der Feststellungsprüfung
nachzuweisen ist, werden die Bewerbe-
rinnen und Bewerber bei Aufnahme in
das Studienkolleg an dieser Hochschule
befristet immatrikuliert. Ein An spruch auf
Aufnahme in ein Studienkolleg besteht
nicht.

(6) Ausländische Studierende oder
ausländische Bewerberinnen und Bewer-
ber, die aufgrund eines zwischenstaatli-
chen oder übernationalen Abkommens
oder einer Hoch schul partnerschaft, bei
der Gegenseitigkeit besteht, oder im Rah-
men von Förderpro grammen, die über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln des
Bundes oder der Länder finanziert wer-
den, an der Hochschule studieren wollen,
können an dieser befristet einge schrieben
werden. Eine Einschreibung für zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge ist nur
dann möglich, wenn dadurch das Studi-
um der anderen eingeschriebenen Studie-
renden nicht beeinträchtigt wird.

(7) Bestehen in einem Studiengang an
einer Hochschule Ausbildungsmöglich-
kei ten, die sich nicht auf den gesamten
zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss führen den Studiengang er-
strecken, gilt die Immatrikulation der Stu-
dierenden nur bis zum ordnungsgemäßen
Abschluss der angebotenen Ausbildungs-
möglichkeiten. Ist die Ausbil dungsmög-
lichkeit bis zum ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss nur für einen Teil der
Studierenden gegeben, ist die Immatriku-
lation der Studierenden, die eine auf den
ersten Teil des Studiengangs beschränkte
Zulassung erhalten haben, weil das Wei-
terstudium im Geltungsbereich des
Staatsvertrags über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung nicht gewährleistet ist, bis zum
ordnungsgemäßen Abschluss des ersten
Teils des Studiengangs entsprechend zu
befristen.
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(8) Die Immatrikulation erfolgt auflö-
send bedingt, wenn

1. die Bewerberin oder der Bewerber
aufgrund gerichtlicher Anordnung vor-
läufig zuge lassen worden ist oder

2. der Bewerberin oder dem Bewerber
gestattet ist, den aufgrund der Satzun-
gen nach § 54 Abs. 4 des Hessischen
Hochschulgesetzes neben der Hoch-
schulzugangsberechtigung zu führen-
den Nachweis studiengangsspezifi-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten
oder vorge sehener Leistungsnachwei-
se erst zu einem späteren Zeitpunkt
vorzulegen oder zu erbrin gen.

(9) Die Immatrikulation wird, unab-
hängig vom Zeitpunkt der Zulassung, mit
Be ginn des Semesters, auf das sie bezo-
gen ist, wirksam. Studierende erhalten ei-
ne Be scheinigung über die Einschreibung
nach § 5.

(10) Die Vorlage der Unterlagen nach
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 3, 4, 5, 8 und 9 kann
bereits mit dem Antrag auf Immatrikulati-
on verlangt werden.

§ 4

Versagung und Rücknahme der 
Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzungen nach
oder aufgrund des § 54 des Hessischen
Hochschulgesetzes nicht vorliegen oder
für den Stu diengang Zulassungszahlen
festgesetzt sind und die antragstellende
Person keine Zulas sung erhalten oder von
der Zulassung nicht fristgerecht Ge-
brauch gemacht hat.

(2) Die Immatrikulation kann auch ver-
sagt werden, wenn die Bewerberin oder
der Bewerber

1. erforderliche deutsche Sprachkennt-
nisse nicht nachweist,

2. Form und Frist des Immatrikulations-
antrags nach § 1 Abs. 2 nicht beachtet,

3. den Nachweis über die Bezahlung fäl-
liger Beiträge, Gebühren oder Entgelte
nicht er bringt,

4. eine andere Hochschule verlassen hat,
weil diese die Immatrikulation wider-
rufen oder zurückgenommen hat,

5. Berufspraxis oder besondere Kenntnis-
se und Fähigkeiten, die nach § 54
Abs. 4 des Hessischen Hochschulgeset-
zes zu Beginn des Studiums vorhanden
sein müs sen, nicht nachweist,

6. in dem Studiengang eine für die Fort-
setzung des Studiums erforderliche
Studien- oder Prüfungsleistung end-
gültig nicht erbracht hat.

Die Entscheidung über die Versagung der
Immatrikulation ist schriftlich zu begrün-
den und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen.

(3) Die Immatrikulation ist mit Wir-
kung vom Zeitpunkt der Aufnahme
zurückzu nehmen, wenn

1. sie durch arglistige Täuschung, Dro-
hung oder Bestechung herbeigeführt
wurde,

2. sich nachträglich ergibt, dass Versa-
gungsgründe nach Abs. 1 vorgelegen
haben.

§ 5

Studienausweis, Studienbuch

(1) Studierende erhalten einen Studi-
enausweis. Der Studienausweis enthält
fol gende Angaben: Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum, Geburtsort, Studien-
gang, Datum der Immatrikulation, gege-
benenfalls durch die Studierendenschaft
vermittelte Nutzungsberechtigungen (Se-
mesterticket), Matrikelnummer und Gül-
tigkeitsdauer. Er gilt jeweils für das von
der Hochschule bescheinigte Semester.
Enthält der Studienausweis kein Lichtbild
der Ausweisinhaberin oder des Ausweis-
inhabers, gilt er nur in Verbindung mit
dem Personalausweis oder Pass als Nach-
weis des Studierendenstatus.

(2) Die Hochschule kann den Studi-
enausweis als Chipkarte ausstellen. Der
Daten speicher enthält als personenbezo-
gene Daten Vor- und Familiennamen,
Ident-/Matrikelnummer, PIN-Nummer
und digitale Signaturschlüssel. Auf der
Chipkartenober fläche können die Anga-
ben nach Abs. 1, die Bibliotheksausweis-
nummer mit Barcode der oder des Studie-
renden und ein Lichtbild der Karteninha-
berin oder des Karteninhabers aufgenom-
men werden. Die Einzelheiten der Nut-
zung der Chipkarte regelt die Hochschule
durch Satzung.

(3) Die Hochschule kann Studien-
bücher ausgeben. Sofern die jeweiligen
Prüfungs ordnungen oder eine andere
Rechtsvorschrift die Vorlage von Studien-
büchern vorsehen, erhalten die Studie-
renden von der Hochschule Studienbü -
cher. Darin werden Immatriku lation, Stu-
diengang, Beurlaubung, Teilzeitstudium
und Exmatrikulation bescheinigt.

§ 6

Mitteilungspflichten

Die Studierenden sind verpflichtet, der
Hochschule jede Änderung des Namens,
der Anschrift oder der Staatsangehörig-
keit, den Wegfall der Voraussetzungen für
ein Teil zeitstudium, für eine Beurlaubung
sowie den Verlust des Studienausweises
oder des Stu dienbuches unverzüglich an-
zuzeigen.

§ 7

Rückmeldung

(1) Immatrikulierte Studierende, die
nach Ablauf eines Semesters ihr Studium
fortsetzen wollen, haben sich für das Wei-
terstudium bei der Hochschule zurückzu-
melden (Rückmeldung). Die Rückmel-
dung erfolgt in der Regel durch die frist-
gerechte Zahlung der fälligen Beiträge,
Gebühren und Entgelte.
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(2) Im Rahmen des Rückmeldeverfah-
rens verarbeitet die Hochschule die ge-
spei cherten Daten. Bei der Rückmeldung
können die in § 2 Abs. 2 genannten An-
gaben, die Vorlage der Nachweise nach §
3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 bis 8 und des Studi-
enausweises so wie eine Bescheinigung
der hierfür zuständigen Stelle über die
Fortdauer des Promoti onsverfahrens ver-
langt werden.

§ 8

Beurlaubung

(1) Auf Antrag können Studierende
aus wichtigem Grund beurlaubt werden.
Wichtige Gründe sind insbesondere:

1. Art und Dauer einer Erkrankung, die
ein ordnungsgemäßes Studium aus -
schließt,

2. die Ableistung einer studienbedingten
Praktikumszeit, die nicht Teil des Stu-
diums ist,

3. ein studienbedingter Auslandsaufent-
halt,

4. Zeiten des Mutterschutzes in entspre-
chender Anwendung des Mutter-
schutzgesetzes in der Fassung vom 
20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2319), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. März
2009 (BGBl. I S. 550), die Inan-
spruchnahme der Elternzeit nach § 15
des Bundes elterngeld- und Elternzeit-
gesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748), zuletzt ge ändert
durch Gesetz vom 28. März 2009 
(BGBl. I S. 634), oder die Pflege von
nach ärztli chem Zeugnis pflegebedürf-
tigen Angehörigen,

5. Erfüllung einer Dienstpflicht nach 
Art. 12a des Grundgesetzes,

6. Mitwirkung als ernannte oder gewähl-
te Vertreterin oder ernannter oder ge-
wählter Vertreter in der akademischen
oder studentischen Selbstverwaltung.

Die Beurlaubung ist nur für volle Semes-
ter und für nicht mehr als vier Semester
möglich. Zeiten der Inanspruchnahme
von Schutzfristen des Mutterschutzgeset-
zes, der Elternzeit sowie der Erfüllung 
einer Dienstpflicht nach Art. 12a des
Grundgesetzes sind hierauf nicht anzu-
rechnen.

(2) Mit dem Antrag auf Beurlaubung
sind die erforderlichen Nachweise vorzu-
legen, die auch Gesundheitsdaten enthal-
ten können, die weiterverarbeitet werden
können. Im Falle des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
muss die voraussichtliche Dauer der Er-
krankung ärztlich bescheinigt werden.
Abs. 1 Satz 3 sowie § 6 gelten entspre-
chend. Die Daten des Antra ges auf Beur-
laubung werden mit den bisher gespei-
cherten Daten verarbeitet.

(3) Urlaubssemester zählen nicht als
Fachsemester. Eine Beurlaubung schließt
in der Regel den Erwerb von Leistungs-
nachweisen oder die Ablegung von Prü-
fungen aus. Eine Wiederholung nicht be-
standener Prüfungen während der Beur-
laubung ist möglich. Nach Abs. 1 Satz 2

Nr. 4 bis 6 beurlaubte Studierende sind
berechtigt, an Lehrveran staltungen teil-
zunehmen sowie Studien- und Prüfungs-
leistungen zu erbringen.

(4) Eine Beurlaubung im ersten Fach -
semester ist nur ausnahmsweise, ins be -
son dere im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 4
und 5 möglich. Eine rückwirkende Beur-
laubung für ein abgeschlossenes Semes -
ter ist ausgeschlossen.

§ 9

Teilzeitstudium

(1) Bewerberinnen und Bewerber so-
wie Studierende können in grundständi-
gen Studiengängen auch für ein Teilzeit-
studium immatrikuliert oder rückgemel-
det werden, wenn und soweit die Prü-
fungsordnung des gewählten Studien-
gangs, der mit einer Hoch schulprüfung
abschließt, dies nicht ausschließt und sie
aufgrund von Erwerbstätigkeit, wegen
der Betreuung von Angehörigen, wegen
einer sich auf das Studium auswirkenden
Behinderung oder chronischen Erkran-
kung oder aus einem vergleichbaren
wichtigen Grund ihr Studium nicht als
Vollzeitstudium betreiben können. In
grundständigen Stu diengängen, die mit
einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung
abschließen, ist ein Teil zeitstudium mög-
lich, wenn und soweit nicht Vorschriften
der jeweiligen Ausbildungs- oder Prü-
fungsordnung dem zwingend entgegen-
stehen. Im Übrigen gilt Satz 1. Besteht der
Studiengang aus einer Fächerverbindung,
gilt das Teilzeitstudium für alle Fächer
des Stu diengangs. Eine rückwirkende In-
anspruchnahme eines Teilzeitstudiums für
ein abge schlossenes Semester ist ausge-
schlossen.

(2) Mit dem Antrag zum Teilzeitstudi-
um sind geeignete Nachweise für eine
Einschreibung in der Form des Teilzeit-
studiums nach Abs. 1 Satz 1 vorzulegen.
Die Er werbstätigkeit wird im Regelfall
durch ein sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungs verhältnis im Umfang von
mindestens 14 und höchstens 28 Stunden
regelmäßiger wö chentlicher Arbeitszeit
nachgewiesen. Eine Betreuung von An-
gehörigen liegt im Regelfall bei der Erzie-
hung eines Kindes nach § 25 Abs. 5 des
Bundesausbildungsförderungsgeset zes in
der Fassung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I 
S. 646, 1680), zuletzt geändert durch Ge -
setz vom 20. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2846), im Alter von bis zu zehn Jahren
oder der nachgewiesenen Pflege von na-
hen Angehörigen mit Zuordnung zu einer
Pflegestufe nach § 15 Abs. 1 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfle-
geversicherung – vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2495), vor. Eine Behinderung oder
chronische Erkrankung ist durch eine
ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
die eine Beurteilung ermöglicht, dass ein
ordnungsgemäßes Vollzeitstudium ausge-
schlossen ist.

(3) Ein Studium in Teilzeitform nach
Abs. 1 kann in jedem Semester innerhalb
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der Regelstudienzeit aufgenommen und
mehrfach fortgesetzt werden, höchstens
jedoch bis zu einer Streckung der Studi-
endauer auf die doppelte Regelstudien-
zeit, sofern für das entsprechende Fachse-
mester keine Zulassungsbeschränkungen
nach § 3 Abs. 1 des Ge setzes zum Staats-
vertrag über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung bestehen. Semester im Teilzeitstudi-
um werden als halbe Fachsemester und
als volle Hochschulsemester gezählt. So-
fern Prüfungsordnungen der Hochschule
Fristen für die erstmalige Erbringung ei-
ner Prüfungsleistung vorsehen, verlän-
gern sich diese entsprechend. Die Bear-
beitungsfristen für den Studiengang be-
endende Abschluss arbeiten bleiben hier-
von unberührt.

(4) Im Teilzeitstudium kann je Semes-
ter in der Regel die Hälfte der im Vollzeit-
stu dium nach Prüfungsordnung des ent-
sprechenden Studiengangs vorgesehenen
Kredit punkte oder Leistungsnachweise
erworben werden. Durch Wiederholungs-
prüfungen er worbene Anrechnungspunk-
te bleiben dabei unberücksichtigt. Sofern
in dem jeweiligen Semes-ter des Teilzeit-
studiums mehr als Hälfte der nach der
Prüfungsordnung im Vollzeit studium vor-
gesehenen Kreditpunkte oder Leistungs-
nachweise erworben wurden, ist die ses
Studiensemester als volles Fachsemester
zu zählen.

(5) Studierende, die in einem weite-
ren Studiengang (Doppelstudium) oder in
ei nem Studiengang nach § 16 Abs. 2 oder
§ 24 Abs. 3 des Hessischen Hochschulge-
setzes eingeschrieben sind, können ihr
Studium nicht in Teilzeitform absolvieren.

§ 10

Studiengangwechsel, 
Promotionsstudium

(1) Die Hochschule kann den Wechsel
des Studiengangs von der Teilnahme an
ei ner Studienberatung abhängig machen.
Beim Wechsel des Studiengangs gelten
§§ 2 bis 4 entsprechend. Bereits erhobene
Daten der Studierenden werden weiter-
verarbeitet.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die
eine selbstständige wissenschaftliche Ar-
beit (Dissertation) anfertigen und nicht an
der Hochschule beschäftigt sind, können
als Dok torandinnen und Doktoranden an
der Hochschule immatrikuliert werden.
Voraussetzung für die Immatrikulation ist
die Vorlage einer Bestätigung der für das
Promotionsverfahren zuständigen Stelle,
dass sie zur Promotion angenommen wor-
den sind. Eingeschriebene Doktorandin-
nen und Doktoranden haben auch die
Rechte und Pflichten Studierender.

§ 11

Exmatrikulation

(1) Die Exmatrikulation erfolgt in der
Regel mit Ablauf des Semesters, in dem
das Zeugnis über das Bestehen der Ab-
schlussprüfung ausgehändigt worden ist.

Abweichend hiervon können Studierende
immatrikuliert bleiben, wenn sie in einem
weiteren Studien gang immatrikuliert sind
oder nach bestandener Abschlussprüfung
ein Promotionsstu dium aufnehmen wol-
len, eine Bescheinigung über die Annah-
me als Doktorandin oder Doktorand vor-
legen und nicht an der Hochschule be-
schäftigt sind.

(2) Studierende sind auf eigenen An-
trag jederzeit zu exmatrikulieren. Mit
dem Antrag auf Exmatrikulation sind der
Studienausweis und das Studienbuch
nach § 5 vor zulegen. Die Exmatrikulation
erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt
oder, soweit nichts anderes beantragt ist,
zum Ende des laufenden Semesters. Eine
rückwirkende Exmatri kulation ist ausge-
schlossen.

(3) Studierende sind von Amts wegen
zu exmatrikulieren, wenn sie

1. aufgrund eines fehlerhaften Zulas-
sungsbescheids immatrikuliert worden
sind und die Rücknahme des Zulas-
sungsbescheids unanfechtbar gewor-
den oder sofort vollziehbar ist,

2. bei der Rückmeldung den Nachweis
über die Zahlung zu entrichtender
Beiträge nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes
über die Studentenwerke bei den
Hochschulen des Landes Hessen, 
§§ 56 und 76 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes nicht erbringen
und die Zahlung trotz Mahnung und
Androhung der Exmatrikulation nach
Ablauf der in der Mahnung ge setzten
Ausschlussfrist nicht erfolgt ist,

3. bei der Rückmeldung die Erfüllung der
Verpflichtungen nach dem Fünften
Buch Sozial gesetzbuch – Gesetzliche
Krankenversicherung – vom 20. De-
zember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2582),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 2009 (BGBl. I S. 2495), gegen -
über der zuständigen Krankenkasse
nicht nachweisen,

4. den Erwerb studiengangspezifischer
Fähigkeiten und Kenntnisse nach 
§ 54 Abs. 4 des Hessischen Hochschul-
gesetzes innerhalb der ersten beiden
Fachsemester nicht nachwei sen oder

5. eine für die Fortsetzung des Studiums
erforderliche Studien- oder Prüfungs-
leistung endgültig nicht erbracht ha-
ben.

(4) Für die Exmatrikulation verarbeitet
die Hochschule die gespeicherten Daten
sowie Angaben zur Beendigung des Stu-
diums nach § 59 des Hessischen Hoch-
schulgeset zes und stellt hierüber eine Be-
scheinigung aus, aus der auch der Zeit-
punkt der Exmatri kulation hervorgeht.

(5) § 18 Abs. 4 und § 59 Abs. 3 und 4
des Hessischen Hochschulgesetzes blei-
ben unberührt.

§ 12

Gasthörerinnen und Gasthörer

(1) Der Antrag auf Zulassung als
Gasthörerin oder -hörer muss folgende
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Angaben enthalten: Familienname, Vor-
namen, Geburtsdatum, Geschlecht, An-
schriften, ge wünschte Lehrveranstaltun-
gen oder Studienangebote.

(2) Die Zulassung erfolgt nach Entrich-
tung der nach § 55 Abs. 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes festgesetzten Gasthö-
rergebühr. Die Zulassung erfolgt durch
Erteilung eines Gasthörerscheins. Sie gilt
jeweils für ein Semester. Gasthörerinnen
oder Gasthörer sind berechtigt, die im
Gasthörerschein aufgeführten Lehrveran-
staltungen oder Studien angebote wahrzu-
nehmen und in diesen Leistungsnachwei-
se, die keine Prüfungsleistungen im Sinne
des Prüfungsrechts sind, zu erwerben. Sie
sind nicht berechtigt, an Vor-, Zwi schen-
und Abschlussprüfungen, Modul- oder
sonstigen in Prüfungsordnungen vorge -
schriebenen studienbegleitenden Prüfun-
gen teilzunehmen oder diese abzulegen.

(3) Gasthörerinnen und Gasthörer wer-
den nicht immatrikuliert und haben kei-
nen Studierendenstatus nach § 55 Abs. 1
des Hessischen Hochschulgesetzes.

§ 13

Verarbeitung von Prüfungsdaten

(1) Im Rahmen der Durchführung von
Prüfungen nach § 18 Abs. 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes verarbeitet die
Hochschule neben den bereits erhobenen
Daten fol gende von den Kandidatinnen
oder Kandidaten oder den jeweiligen Prü-
fungsämtern zu sätzlich anzugebende Da-
ten:

1. Matrikelnummer,

2. Bezeichnung und Art der Prüfung so-
wie Namen der Prüferinnen und Prü-
fer,

3. Erfüllung der nach Prüfungsordnung
vorgeschriebenen Zulassungsvoraus-
setzungen,

4. Fachbereichszugehörigkeit,

5. Anzahl der Fachsemester in Vollzeit-
und Teilzeitform,

6. Art und Anzahl der bisherigen Prü-
fungsversuche,

7. Datum der Prüfungen,

8. erforderlicher Nachweis der Zahlung
der Prüfungsgebühr und

9. bei Abschlussprüfungen Angaben ei-
ner Ausbildungsförderung.

(2) Die Noten, die in einzelnen Prüfun-
gen oder Teilprüfungen erzielt werden,
sowie die Gesamtnote und gegebenen-
falls sie bildende Einzelnoten einer Vor-,
Zwischen-, Ab schluss- sowie Modulprü-
fung oder studienbegleitender Leistungs-
kontrollen dürfen in ei nem automatisier-
ten Verfahren von der Hochschule verar-
beitet werden.

§ 14

Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Hochschulen können die nach
dieser Verordnung erhobenen Daten für

ihre Verwaltungszwecke verarbeiten oder
sonst nutzen. Andere personenbezogene
Daten dürfen nur mit Einwilligung der
Betroffenen nach § 7 Abs. 2 des Hessi-
schen Datenschutz gesetzes in der Fas-
sung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98)
erhoben und verarbeitet werden.

(2) Die Hochschule darf den Familien-,
Geburts- und den Vornamen, das
Geburts datum, den Geburtsort, das Ge-
schlecht, den Studiengang oder die Studi
engänge mit den dazugehörigen Studien-
fächern (Haupt- und Nebenfächer und
gegebenenfalls Module), die Matrikel-
nummer, das Datum der Immatrikulation
und der Exmatrikulation, Zeiten der Beur-
laubung vom Studium und des Teilzeit-
studiums, Praxissemester oder sonstige
Stu dienunterbrechungen, Beitragsbefrei-
ungen und das ermittelte Studiengutha-
ben nach § 2 des Hessischen Studiengut-
habengesetzes vom 18. Dezember 2003
(GVBl. I S. 513, 516), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Juni 2006 (GVBl. I
S. 764), außer Kraft getreten mit Ablauf
des 31. Dezember 2008, die Art der Prü-
fung, die Zulassungsvoraussetzungen
zur Prüfung sowie das Datum und das
Ergebnis der Prüfung 60 Jahre automati-
siert ver arbeiten. Alle sonstigen perso-
nenbezogenen Daten in automatisierten
Dateien werden innerhalb eines Jahres
nach der Exmatrikulation oder der Been-
digung der Zulassung als Gasthörerin
oder -hörer gelöscht. Die Daten von Per-
sonen, die nicht immatrikuliert wer den,
sind für ein Sommersemester spätestens
bis zum 30. September des Folgejahres,
für ein Wintersemester spätestens bis
zum 31. März des Folgejahres, zu lö-
schen.

(3) Die Hochschule darf technische
Kennzeichnungen und Ordnungsmerk-
male im Rahmen des jeweiligen Verwal-
tungszweckes verarbeiten. Die Matrikel-
nummer darf keine Angaben nach § 2
Abs. 2 enthalten.

(4) Die Hochschule erhebt die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Daten auch bei den staatlichen und
kirchlichen Prüfungsämtern, soweit sie
Prüfungen abnehmen, die ein Studium
an der Hochschule beenden, sowie bei
den für die Ausführung des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes zuständigen
Stellen.

§ 15

Daten für die Hochschulstatistik

Die Hochschule übermittelt die nach
dieser Verordnung verarbeiteten perso-
nenbe zogenen Daten und weitere nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 2 des Hoch-
schulstatistikge setzes vom 2. November
1990 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1860), gegebenenfalls zu erhebende
Daten an das Hessische Sta tistische Lan-
desamt, soweit dies zum Vollzug des
Hochschulstatistikgesetzes notwendig ist.
Eine elektronische Datenübertragung ist
zulässig.
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§ 16

Übermittlung von Daten an die 
Studierendenschaft und das 

Studentenwerk

Die Hochschule übermittelt personen-
bezogene Daten der in § 55 Abs. 4 des
Hessi schen Hochschulgesetzes genann-
ten Personen an die Studierendenschaft
und an das Studentenwerk, soweit diese
die Daten zur rechtmäßigen Erfüllung ih-
rer Aufgaben benö tigen. Dies betrifft ins-
besondere die Mitteilung der Exmatriku-
lation von Studierenden an das Studen-
tenwerk. Eine elektronische Datenüber-
tragung ist zulässig. § 14 des Hessi schen
Datenschutzgesetzes bleibt unberührt.

§ 17

Übermittlung von Daten 
an die Bibliothek

Die Hochschule kann zur Abwicklung
des Leihverkehrs folgende personen-be-
zoge nen Daten der Studierenden an die
ihr zugeordneten Bibliotheken auch elek-
tronisch übermitteln oder diesen zugäng-
lich machen:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Geschlecht,
4. Geburtsdatum oder Matrikelnummer,
5. Anschrift.

§ 18

Übermittlung von Daten an 
das für das Hochschulwesen 

zuständige Ministerium

Die Hochschule übermittelt personen-
bezogene Daten der in § 55 Abs. 4 des
Hessi schen Hochschulgesetzes genann-
ten Personen an das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium, soweit
dieses die Daten zur rechtmäßigen Erfül-
lung seiner Aufgaben benö tigt. Eine elek-
tronische Datenübertragung ist zulässig.

§ 19

Übermittlung von Daten an die 
zuständige Krankenkasse

Die Hochschule übermittelt der zu-
ständigen Krankenkasse personenbezo-
gene Daten der versicherten Studieren-
den nach § 4 der Studentenkrankenversi-
cherungs-Mel deverordnung. Eine elek-
tronische Datenübertragung ist zulässig.

§ 20

Aufbewahrungsfristen für Unterlagen 
von Hochschulprüfungen und zum 

Nachweis des Studiums

(1) Dauernd aufzubewahren sind Lis-
ten oder Register über an der Hochschule
ein geschriebene Studierende.

(2) 60 Jahre aufzubewahren sind:

1. Listen oder Register über das Bestehen
oder Nichtbestehen von Hochschul-
prüfungen,

2. Unterlagen über Studienzeiten,
3. Unterlagen, die die Zulassung zu einer

Hochschulprüfung betreffen, soweit
diese nicht zurückgegeben worden
sind, sowie

4. die Entwürfe oder Durchschriften der
jeweiligen Prüfungszeugnisse.
(3) Fünf Jahre aufzubewahren sind:

1. Bescheinigungen oder Listen von Stu-
dienleistungen der Studierenden,

2. Prüfungsunterlagen von Hochschul-
prüfungen, soweit sie nicht zurückge-
geben werden,

3. die Gutachten über die jeweilige Prü-
fungsarbeit,

4. bei Nichtbestehen oder Abbruch von
Prüfungen die Entwürfe oder Durch-
schriften der erteilten Bescheide und
die Übersichten über die einzelnen
Prüfungsergebnisse.

(4) Die Aufbewahrungsfristen für die
Prüfungsunterlagen beginnen mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem dem Prüfling
das endgültige Ergebnis der entsprechen-
den Prü fung mitgeteilt worden ist. Prü-
fungsunterlagen dürfen nicht ausgeson-
dert werden, so lange eine Prüfungsent-
scheidung noch nicht unanfechtbar ge-
worden ist.

(5) Die Aufbewahrung kann in Papier-
form oder durch geeignete Datenträger
erfolgen.

(6) § 10 des Hessischen Archivgesetzes
vom 18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 270),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli
2007 (GVBl. I S. 380), bleibt unberührt.

§ 21

Datenschutz

Das Hessische Datenschutzgesetz in
der jeweils geltenden Fassung bleibt un-
be rührt, soweit in dieser Verordnung
nichts anderes geregelt ist.

§ 22

Aufhebung bestehender 
Rechtsvorschriften

Die Hessische Teilzeitstudienverord-
nung vom 23. Juli 2007 (GVBl. I S. 530)1)
wird aufgehoben.

§ 23

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April
2010 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. März 2015 außer Kraft.
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1) Hebt auf GVBl. II 70-248

Wiesbaden, den 24. Februar 2010
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